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neue Cenſuren. Es war vor Jahren und iſt
eilweiſe bis jetzt Gebrauch, daſs Buchhändler und andere Handels⸗
Eute ſich eine größere Anzahl von Meſsſtipendien erſchaffen
wuſsten, we ſie lsdann Verabreichung von Büchern oder
anderen Waren öffentlich zur Perſolvierung anboten, und jedem ſich
meldenden rieſter nach Maßgabe des 2 oder Warenwertes
übergaben. Geht einer von ſolchen Geſchäftsleuten derart vor, daſs
eL die Er oder ſonſtige Waren, die EL Uebernahme von
Meſsintentionen übergibt, theurer anrechnet, als * ſie onſt 0
verkaufen können: ſo verfällt ſeine Kenntnis der Cenſur oder
doch wenigſtens die Kenntnis von einem beſonderen kirchlichen Ver
bote vorausgeſetzt in die dem Papſte simplici modo reſervierte
ExCOmmunieatio atae sententiae, die In der Conſtitution Pius
„Apostolica Sedis“ vom 12 October 1869 mit den folgenden
orten ausgedrückt erſchein „Colligentes eleemosynas majoris
pretii PTO MISSIiS t 618 luerum captantes, faciendo 6A8S
Celebrari V 10Cis, Ubi Missarum stipendia minoris pretii 6886
Olent (E

ber man auch nicht nachzuweiſen vermü  L/ daſs
angeſammelte Stipendien auf we Weiſe immer in einem geringeren
Betrage abgegeben werden, dem Sammler alſo ein el des Stipen⸗
diums als ungebürlicher Gewinn geblieben iſt ſo muſs man doch
erkennen, daſs dieſe Handlungsweiſe, auch abgeſehen von einem
lucrum I1I1legitimum, mit dem Weſen der Meſsintentionen und
mit der Heiligkeit der Meſſe ſelbſt nicht vereinbar ſei Darum hat
die Ongr OCOnC. ereits Im ahre 1874 entſchieden, daſs eS den
Charakter eines ſchnöden Handels ſich (turpe mereimonium
sapit), wenn Buchhändler oder andere Handelsleute Meſsſtipendien
ſammeln, ſie dann Uebernahme von Büchern oder anderen
Waren Prieſter zur Perſolvierung zu verabfolgen. Dasſelbe ſei
der Fall, auch der Stipendienertrag dem erte der Ware
ganz gleich iſt, oder der Gewinn, der QAus der Umtauſchung von
Büchern oder anderen Waren mit Meſsſtipendien fließt, rommen
Zwecken und gute Werke verwendet ird Dieſem chnöden
Handel leiſte Vorſchub, wer Buchhändlern oder anderen Handels⸗
leuten von den Gläubigen erhaltene Meſsſtipendien übergibt, gleich⸗
viel, ob EL einen orthei daraus ziehe oder nicht; ebenſo
wer L oder andere Waren von Buchhändlern oder anderen
Handelsleuten gegen Perſolvierung von Meſsintentionen U.

＋*

ber

2

2
nimmt.

Die In dieſen fünf Punkten bezeichnete Handlungsweiſe wird
In dem obberührten Decrete miſsbilligt und als eine olche bezeichnet,
die nöthigenfalls mit Cenſuren belegt werden kann und ſoll

Am Mai 1893 erflo ein ne Deceret erſelben Con⸗
gregation, das auf jene vom ahre 1874 ſich erufend, die dort
als zuläſſig erklärten Strafen wirklich verhängt, und zwar eine dem
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Papſte reſervierte Suspensio ipso facto incurrenda

über Prieſter und Cleriker, die Buchhändlern oder anderen

Handelsleuten Meſsſtipendien übergeben und über Prieſter, die gegen

Perſolvierung von Meſsintentionen Bücher oder andere Waren

von Buchhändlern oder von anderen Handelsleuten annehmen.

Schuldige Cleriker ſind außerdem unfähig (änhabiles),

weitere Weihen zu empfangen. Eine den Biſchöfen reſer⸗

vierte excommunicatio latae sententiae trifft jene Laien,

welche Meſsſtipendien an Buchhändler oder andere Handelsperſonen

übergeben oder für dieſelben ſammeln. Demgemäß tritt zu den

in der Conſtitution Pius IX. vom Jahre 1869 auf⸗

gezählten ſechs Suspenſionen noch eine ſiebente, zu den

de jure communi den Biſchöfen reſervierten vier Ex⸗

communicationen eine fünfte

inzu.

Budweis. Ehrendomherr u. Profeſſor Dr. Ant. Skoddopole.

XI. (Die fünf heiligen Scapuliere.) Vielen hochw.

Herren, welche die Facultät in die fünf heiligen Scapuliere einzu⸗

kleiden ſich erworben haben oder zu erwerben wünſchen, wird vielleicht

eine Zuſammenſtellung der jetzt geltenden Normen erwünſcht ſein.

In folgendem ſoll dies wenigſtens einigermaßen geſchehen:

1. Die Facultäten ſollen aus Rom von den betreffenden

Ordensobern (oder von den Provinzialobern) erholt werden; am

beſten durch den hochw. Agenten jener Diöceſe, welcher der Bitt⸗

ſteller angehört.

Die Beförderer des Kindheit Jeſu-Vereines, welche wenigſtens

eine Gruppe von zwölf Mitgliedern leiten und deren Almoſen ab⸗

liefern, haben, ſo lange ſie ſolche bleiben, vermöge Verleihung vom

21. Juli 1888 bis 18. Februar 1894 (ſiehe Beringer, 10. Aufl.

p. 737) eo ipso die Facultät in vier Scapuliere: das weiße, braune,

ſchwarze und blaue einzukleiden, wenn ſie zum Beichthören approbiert

ind und zur Ausübung dieſer Facultät die Bewilligung des

Biſchofs haben.

Dieſe Facultät ſcheint nicht mehr erneuert worden zu ſein, wie

aus dem Heft 1 der Jahrbücher der Kindheit Jeſu hervorgeht.

2. Die Facultät in die fünf heiligen Scapuliere einzukleiden

sub unica formula, dauert (auch für jene, welche ſie auf Lebens⸗

dauer erhalten haben), nur noch bis 27. April 1897, von dort an

müſſen ſie das Karmeliterſcapulier eigens weihen und eigens an⸗

legen, die anderen vier können ſie auch dann noch sub unica for-

mula weihen und anlegen.

3. Es darf ein geweihtes Scapulier, wenn es nöthig erſcheint,

zur Einkleidung für Viele in das gleiche Scapulier gebraucht werden;

dann müſſen die ſo Eingekleideten ſich ein ſolches geweihtes Scapulier

verſchaffen und können es ſich ſelbſt anlegen — nicht aber ein weißes

zur Einkleidung ins braune oder ſchwarze, blaue — oder umgekehrt.376
Papſte reſervierte Suspensio 1PS80 C ih Currenda
13  ber rieſter und Cleriker, die Buchhändlern oder anderen
Handelsleuten Meſsſtipendien übergeben und ber Prieſter, die
Perſolvierung von Meſsintentionen Bücher oder andere Waren
von Buchhändlern oder von anderen Handelsleuten annehmen.
Schuldige erlter ſind außerdem nfähig (inhabiles).
weitere Weihen à U empfangen Eine den Biſchöfen reſer⸗
vierte EXCOmmunicatio Aabae sententiae II jene Laien,
we Meſsſtipendien Buchhändler oder andere Handelsperſonen
übergeben oder für dieſelben ammeln. Demgemäß V den
In der Conſtitution Pius vo ——  3 —7  ahre 1869 auf⸗
gezählten ſechs Suspenſionen noch eine ſiebente, den
ge jure COommun!i den en reſervierten vier Ex⸗
communicationen eine fünfte inzu.

Budweis Ehrendomherr U rofeſſor DUr Ant Skoddopole.
XI Die fünf heiligen Scapuliere.) Vielen hochw

Herren, . die acultä In die fünf heiligen Scapuliere einzu⸗
kleiden ſich erworben Aben oder erwerben wünſchen, wird vielleicht
eine Zuſammenſtellung der jetzt geltenden Normen erwünſcht ſein.
In folgendem ſoll dies wenigſtens einigermaßen geſchehen

Die Facultäten en aus Rom von den betreffenden
Ordensobern oder von den Provinzialobern) erholt werden;
beſten durch den hochw Agenten jener ſiöceſe, welcher der itt.  —
ſteller angehört.

Die Beförderer des Kindheit Jeſu⸗Vereines, we wenigſtens
eine Gruppe von Mitgliedern leiten und deren lmoſen ab⸗
liefern, aben, ſo ſie olche bleiben, vermöge Verleihung

V  Q.  Uli 1888 bis Februar 1894 (ſiehe Beringer, Aufl
737) 1P80 die acultä In vier Scapuliere: das weiße, braune,

chwarze und aQaue einzukleiden, enn ſie zum Beichthören approbiert
ind und zur lusübung dieſer acultä die Bewilligung des

Biſchofs aben
Dieſe acultä ſcheint nicht mehr erneuert worden zu ſein, wie

aus dem Heft der Jahrbücher der indhei Ce

ſu hervorgeht.
2 Die acultä In die fünf heiligen Scapuliere einzukleiden

Sub uniéa formula, dauert (auch für jene, we ſie auf Lebens⸗
dauer erhalten aben), nur noch bis 27 pri 1897, von dort
müſſen ſie das Karmeliterſcapulier eigens weihen und eigens an⸗

egen, die anderen vier können ſie auch dann noch 8Uu unica fOr-
mula weihen und anlegen.

darf eln geweihtes Scapulier, S nöthig erſcheint,
zur Einkleidung für lele in das gleiche Scapulier gebrau werden;
dann müſſen die ſo Eingekleideten ſich ein ſo geweihtes Scapulier
verſchaffen und können * ſich anlegen ni aber ein weißes
zur Einkleidung ins braune oder chwarze, aue oder umgekehrt.


